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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
- - - 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER STÄDTE, GEMEINDEN UND SAMTGEMEINDEN 
 

I. 
 

2. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Samtgemeinde Meinersen für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Samtgemeinde Meinersen in der Sitzung am 24.10.2006 folgende 
2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 97.300 0 9.210.700 9.308.000 
die Ausgaben 16.800 0 9.851.900 9.868.700 
 
im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen 45.700 0 7.436.300 7.482.000 
die Ausgaben 45.700 0 7.436.300 7.482.000 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in 
Höhe von 3.585.000 Euro um 300.000 Euro reduziert und damit auf 3.285.000 Euro neu 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze der Samtgemeindeumlage werden nicht geändert. 
 
Meinersen, 24.10.2006 

Samtgemeinde Meinersen 
 
Stubbe      (L. S.)   Niebuhr 
Samtgemeindebürgermeister     Samtgemeindedirektor 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 92 Abs. 2, § 94 Abs. 2 NGO und § 15 Abs. 6 des Nieders. Gesetzes über den 
Finanzausgleich (NFAG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
09.11.2006 - AZ: 10/1511-07 - erteilt worden. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 04.12. bis einschließlich 12.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Rathaus öffentlich aus. 
 
Meinersen, den 15.11.2006 
 
Niebuhr 
Samtgemeindedirektor 
 
 

I. 
 

1. N A C H T R A G S – H A U S H A L T S S A T Z U N G  
 

der Gemeinde Hillerse für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde 
Hillerse in der Sitzung am 30.10.2006 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
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§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 56.200            0 1.137.100 1.193.300 
die Ausgaben 56.200            0 1.137.100 1.193.300 
 
im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen          0 372.500    729.900    357.400 
die Ausgaben          0 372.500    729.900    357.400 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Hillerse, 30.10.2006 
 
Wrede      (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 94 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
14.11.2006 - AZ: 10/1511-07 - erteilt worden. 
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Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 04.12. bis einschließlich 12.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Hillerse, den 21.11.2006 
 
Wrede 
Gemeindedirektor 
 

Satzung 
 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Hillerse 

 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 
vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetze vom 18.05.2006 (Nds. 
GVBl. S. 203), und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 
Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 30), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2005 
(Nds. GVBl. S. 342), hat der Rat der Gemeinde Hillerse in seiner Sitzung am 30.10.2006 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Hillerse – sofern Erschließungsbeiträge nach den 
§§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung 
Beiträge von den Grundstückeigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet. 

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen 
im Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 
Nr. 3 NStrG). 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte 
Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren 
Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 
 
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 

die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen 
Einrichtungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der 
Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der 
Bereitstellung; 
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2. für die Freilegung der Fläche; 
 
3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit 

Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich 
der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 
Veränderung des Straßenniveaus; 

 
4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) niveaugleichen Mischflächen, 
e) Beleuchtungseinrichtungen, 
f) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Einrichtungen, 
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und 

Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 
 

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen 
und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

 
6. der Fremdfinanzierung; 
 
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 

bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 
8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für  

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,  
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus 
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.  

 
§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand 
 
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der 

Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von 
dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil 
des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, 
soweit sie Eigentümerin oder Erbbauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen 
Grundstücks ist.  

 
(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die 

Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 
 

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs- 
beruhigten Wohnstraßen 25 v. H., 
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2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner- 

örtlichen Verkehr 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und 
Bushaltestellen 60 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 50 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der  
öffentlichen Einrichtung 35 v. H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 50 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 30 v. H., 

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v. H., 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Durchgangsverkehr dienen,  
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-  
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und  
Bushaltestellen 70 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 60 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
öffentlichen Einrichtung 45 v. H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 60 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 40 v. H., 

 
4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG 25 v. H., 

 
5. bei Fußgängerzonen 30 v. H.. 
 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, 
zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden. 

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch 

eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben. 
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(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der 
Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken,  
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 
der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, 

die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  liegen und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 

(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der 
öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand 
von 50 m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche 
Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück 
gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in 
einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung 
bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

  
(4) Bei berücksichtungspflichtigen Grundstücken, die  
 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 

 
oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 
nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu 
legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  
 



ABL Nr. 14/2006 

548 

§ 6 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 
Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 
genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollschoss gerechnet. 
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten 

Flächen – bei Grundstücken, 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 
Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2), 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, 
wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf 
ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer 
Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze 
Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet 
werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen, 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich 
vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a-c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die 

Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die 
sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 
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3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis Nr. 5), wenn sie  
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird 
vervielfacht mit 

 
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3, § 4 und 
4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche 
Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend 
gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 
genutzt wird; 

 
2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 11 BauNVO liegt. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan  

nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise  
nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauer- 
kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils  
so genutzt werden 0,5 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche 
Nutzung), wenn 

 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  
Wasserflächen 0,0167 

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Garten- 
land 0,0333 

cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0 
 

b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen  
Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden  
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5 
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c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 
stellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude  
(z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil- 
fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche  
der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl  
0,2 ergibt,  1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die  
Restfläche gilt lit. a), 

 
d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung  

besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
flächenzahl 0,2 ergibt,  1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
für die Restfläche gilt lit. b), 

 
e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,  

die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten  
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5 
mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere  
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt  
lit. a), 

 
f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung  

nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung  
erfassten Teilflächen  
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe- 

betrieben dienen, 1,5 
 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes 

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
für die Restfläche gilt lit. a). 

 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 

 
§ 8 

Aufwandsspaltung 
 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selbstständig 
erhoben werden für  

 
1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines 

von ihnen, 
 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines 

von ihnen, 
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6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und 

Gehwege oder eines von ihnen, 
 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächen- 

entwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungs- 

einrichtungen der öffentlichen Einrichtung, 
 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
 
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßen- 

begleitgrüns. 
 

§ 9 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 

der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die 

Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit 
dem Abschnittsbildungsbeschluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die 

technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten 
Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist. 

 
§ 10 

Vorausleistungen 
 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit 
der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist.  
 

§ 11 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 
Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- 
oder Teileigentum. 
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§ 12 
Beitragsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
 

§ 13 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 14 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 

entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unter-
nehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den 
Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen 
Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu 
verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 
öffentlichen Einrichtung besteht. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 30.10.2001 außer Kraft. 
 
Hillerse, 30.10.2006 
 
Wrede      (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Leiferde für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde 
Leiferde in der Sitzung am 26.10.2006 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
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§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 168.800             0 1.877.100 2.045.900 
die Ausgaben 168.800             0 1.877.100 2.045.900 
 
im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen            0 160.800    474.700    313.900 
die Ausgaben            0 160.800    474.700    313.900 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Leiferde, 26.10.2006 
 
Wrede      (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 94 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
14.11.2006 - AZ: 10/1511-07 - erteilt worden. 
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Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 04.12. bis einschließlich 12.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Leiferde, den 21.11.2006 
 
Wrede 
Gemeindedirektor 
 

Satzung 
 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Leiferde 

 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 
vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetze vom 18.05.2006 (Nds. 
GVBl. S. 203), und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 
Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 30), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2005 
(Nds. GVBl. S. 342), hat der Rat der Gemeinde Leiferde in seiner Sitzung am 26.10.2006 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Leiferde – sofern Erschließungsbeiträge nach den 
§§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser Satzung 
Beiträge von den Grundstückeigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme 
dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet. 

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen 
im Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 
Nr. 3 NStrG). 

 
(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 

Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte 
Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren 
Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 
 
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 

die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen 
Einrichtungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der 
Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der 
Bereitstellung; 
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2. für die Freilegung der Fläche; 
 
3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit 

Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich 
der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 
Veränderung des Straßenniveaus; 

 
4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) niveaugleichen Mischflächen, 
e) Beleuchtungseinrichtungen, 
f) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Einrichtungen, 
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und 

Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 
 
5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen 

und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 
 
6. der Fremdfinanzierung; 
 
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 

bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 
8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
(2) Der Aufwand für  

1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,  
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus 
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.  

 
§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand 
 
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der 

Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von 
dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil 
des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, 
soweit sie Eigentümerin oder Erbbauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen 
Grundstücks ist.  

 
(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die 

Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 
 

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs- 
beruhigten Wohnstraßen 25 v. H., 
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2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner- 

örtlichen Verkehr 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und 
Bushaltestellen 60 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 50 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der  
öffentlichen Einrichtung 35 v. H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 50 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 30 v. H., 

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v. H., 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Durchgangsverkehr dienen,  
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-  
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und  
Bushaltestellen 70 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 60 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
öffentlichen Einrichtung 45 v. H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 60 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 40 v. H., 

 
4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG 25 v. H., 

 
5. bei Fußgängerzonen 30 v. H.. 
 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, 
zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden. 

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch 

eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben. 
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(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 
bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der 
Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken,  
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 
der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, 

die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
 

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  liegen und bei 
Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles 

(§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und 
teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der 
öffentlichen Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand 
von 50 m zu ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche 
Einrichtung angrenzen oder lediglich durch einen zum Grundstück 
gehörenden Weg mit ihr verbunden sind, die Fläche zwischen der der 
öffentlichen Einrichtung zugewandten Grundstücksseite und einer Linie, die in 
einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu ihr verläuft; 

 
5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung 
bzw. im Fall von Nr. 4 lit. b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

 
(4) Bei berücksichtungspflichtigen Grundstücken, die  

 
1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 

(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 
innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 

 
oder 
 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 

entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 
nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu 
legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  
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§ 6 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 
Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 
genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollschoss gerechnet. 
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten 

Flächen – bei Grundstücken, 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 
Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2), 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, 
wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf 
ganze Zahlen aufgerundet wird; 

c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer 
Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze 
Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet 
werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen, 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich 
vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a-c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die 

Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die 
sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 
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3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis  
Nr. 5), wenn sie  
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 

vorhandenen Vollgeschosse. 
 

(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird 
vervielfacht mit 

 
1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3,  
§ 4 und 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) 
oder Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche 
Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend 
gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
(z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 
genutzt wird; 

 
2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes i. S. von § 11 BauNVO liegt. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan  

nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise  
nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauer- 
kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils  
so genutzt werden 0,5 

 
2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche 
Nutzung), wenn 
 
a) sie ohne Bebauung sind, bei 

aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  
Wasserflächen 0,0167 

bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Garten- 
land 0,0333 

cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0 
 
b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen  

Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden  
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  
Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5 

 
c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 

stellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude  
(z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil- 
fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche  
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der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
0,2 ergibt, 1,0 
mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die  
Restfläche gilt lit. a), 

 
d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung  

besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
flächenzahl 0,2 ergibt,  1,0 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  

 für die Restfläche gilt lit. b), 
 
e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,  

die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten  
geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5 

 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere  
tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt  
lit. a), 

 
f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung  

nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung  
erfassten Teilflächen  
aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe- 

betrieben dienen, 1,5 
 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes 

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0 
 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  

weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
 für die Restfläche gilt lit. a). 

 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 

 
§ 8 

Aufwandsspaltung 
 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selbstständig 
erhoben werden für  
 
1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines 

von ihnen, 
 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines 

von ihnen, 
 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und 

Gehwege oder eines von ihnen, 
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7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächen- 
entwässerung der öffentlichen Einrichtung, 

 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungs- 

einrichtungen der öffentlichen Einrichtung, 
 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
 
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßen- 

begleitgrüns. 
 

§ 9 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 

der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die 

Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit 
dem Abschnittsbildungsbeschluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die 

technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten 
Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist. 

 
§ 10 

Vorausleistungen 
 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit 
der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist.  
 

§ 11 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 

Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- 
oder Teileigentum. 
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§ 12 
Beitragsbescheid 

 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
 

§ 13 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 14 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von 

§ 1 entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unter-
nehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den 
Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen 
Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu 
verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 
öffentlichen Einrichtung besteht. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 29.10.2001 außer Kraft. 
 
Leiferde, 26.10.2006 
 
Wrede      (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Meinersen für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde 
Meinersen in der Sitzung am 25.10.2006 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
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§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 439.500 0 3.398.400 3.837.900 
die Ausgaben 122.200 0 3.715.700 3.837.900 
 
im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen 299.500 0 342.000    641.500 
die Ausgaben 299.500 0 342.000    641.500 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Meinersen, den 25.10.2006 
 
Niebuhr     (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 94 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
14.11.2006 - AZ: 10/1511-07 - erteilt worden. 
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Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 04.12. bis einschließlich 12.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Meinersen, den 21.11.2006 
 
Niebuhr 
Gemeindedirektor 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Müden (Aller) für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde 
Müden (Aller) in der Sitzung am 26.10.2006 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 194.000 0 2.197.100 2.391.100 
die Ausgaben   96.300 0 2.294.800 2.391.100 
 
im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen 112.700 0    337.200    449.900 
die Ausgaben 112.700 0    337.200    449.900 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Müden (Aller), den 26.10.2006 
 
Niebuhr     (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 94 Abs. 2 NGO erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Gifhorn am 
14.11.2006 - AZ: 10/1511-07 - erteilt worden. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 04.12. bis einschließlich 12.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Müden (Aller), den 21.11.2006 
 
Niebuhr 
Gemeindedirektor 
 

Satzung 
 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für 
straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Müden (Aller) 

 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung 
vom 22.08.1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert durch Gesetze vom 18.05.2006 (Nds. 
GVBl. S. 203), und § 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der 
Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 30), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2005 
(Nds. GVBl. S. 342), hat der Rat der Gemeinde Müden (Aller) in seiner Sitzung am 
26.10.2006 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Beitragsfähige Maßnahmen 

 
(1) Zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Erweiterung, 

Verbesserung und Erneuerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche 
Einrichtungen) erhebt die Gemeinde Müden (Aller) – sofern Erschließungsbeiträge 
nach den §§ 127 ff BauGB nicht erhoben werden können – nach Maßgabe dieser 
Satzung Beiträge von den Grundstückeigentümern, denen die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme dieser öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile 
bietet. 

 
(2) Zu den öffentlichen Einrichtungen gehören auch die aus tatsächlichen oder rechtlichen 

Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege und die anderen Straßen 
im Außenbereich, die die Gemeinde für den öffentlichen Verkehr gewidmet hat (§ 47 
Nr. 3 NStrG). 
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(3) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne 
Ausbaumaßnahme. Sie kann den Aufwand auch hiervon abweichend für bestimmte 
Teile einer Maßnahme (Aufwandsspaltung) oder für einen selbstständig nutzbaren 
Abschnitt einer Maßnahme (Abschnittsbildung) gesondert ermitteln.  

 
(4) Inhalt und Umfang der beitragsfähigen Maßnahmen werden durch das Bauprogramm 

bestimmt. Das Bauprogramm wird durch die Gemeinde formlos festgelegt. 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten 
 
1. für den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für 

die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der öffentlichen 
Einrichtungen benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der 
Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der 
Bereitstellung; 

 
2. für die Freilegung der Fläche; 
 
3. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn mit 

Unterbau und Decke sowie für notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich 
der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwendungen und Ersatzleistungen wegen 
Veränderung des Straßenniveaus; 

 
4. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von  

a) Randsteinen und Schrammborden, 
b) Rad- und Gehwegen, 
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, 
d) niveaugleichen Mischflächen, 
e) Beleuchtungseinrichtungen, 
f)  Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der 

öffentlichen Einrichtungen, 
g) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
h) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) und 

Grünanlagen soweit sie Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen sind; 
 

5. für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung von Wegen, Plätzen 
und Fußgängerzonen in entsprechender Anwendung von Nr. 3; 

 
6. der Fremdfinanzierung; 
 
7. die zum Ausgleich oder zum Ersatz eines durch eine beitragsfähige Maßnahme 

bewirkten Eingriffs in Natur und Landschaft zu erbringen sind; 
 
8. der Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung. 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
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(2) Der Aufwand für  
1. Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
2. Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen,  
3. Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus 
wird den Kosten der Fahrbahn zugerechnet.  

 
§ 4 

Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen Aufwand 
 
(1) Die Gemeinde trägt zur Abgeltung des sich für die Allgemeinheit aus der 

Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung ergebenden besonderen Vorteils von 
dem beitragsfähigen Aufwand den sich aus Abs. 2 ergebenden Anteil. Den übrigen Teil 
des beitragsfähigen Aufwandes tragen die Beitragspflichtigen und die Gemeinde, 
soweit sie Eigentümerin oder Erbbauberechtigte eines berücksichtigungspflichtigen 
Grundstücks ist.  

 
(2) Der zur Abgeltung der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung durch die 

Allgemeinheit auf die Gemeinde entfallende Anteil am beitragsfähigen Aufwand beträgt: 
 

1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Anliegerverkehr dienen, sowie bei verkehrs- 
beruhigten Wohnstraßen 25 v. H., 

 
2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem inner- 

örtlichen Verkehr 
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  

Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz- 
und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und 
Bushaltestellen 60 v. H., 

b) für kombinierte Rad- und Gehwege 50 v. H., 
c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 

sowie für Grünanlagen als Bestandteil der  
öffentlichen Einrichtung 35 v. H., 

d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
zur Straßenentwässerung 50 v. H., 

e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
Busbuchten und Bushaltestellen 30 v. H., 

f) für niveaugleiche Mischflächen 50 v. H., 
 

3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend  
dem Durchgangsverkehr dienen,  
a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und  
 Sicherheitsstreifen sowie Böschungen, Schutz-  
 und Stützmauern, Radwege, Busbuchten und  
 Bushaltestellen 70 v. H., 

 b) für kombinierte Rad- und Gehwege 60 v. H.,
 c) für Gehwege, Randsteine und Schrammborde 

 sowie für Grünanlagen als Bestandteil der 
 öffentlichen Einrichtung 45 v. H., 
d) für Beleuchtungseinrichtungen sowie Einrichtungen 
 zur Straßenentwässerung 60 v. H., 
e) für Parkflächen (auch Standspuren) ohne 
 Busbuchten und Bushaltestellen 40 v. H., 
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4. bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 3 NStrG 25 v. H., 
 

5. bei Fußgängerzonen 30 v. H.. 
 

(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, 
zunächst zur Deckung der Anteile der Gemeinde zu verwenden. 

 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall vor Entstehen der sachlichen Beitragspflichten durch 

eine ergänzende Satzung von den Anteilen nach Abs. 2 abweichen, wenn wichtige 
Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 

 
§ 5 

Verteilung des umlagefähigen Ausbauaufwands 
 
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird auf die Grundstücke verteilt, von denen aus die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme der ausgebauten öffentlichen Einrichtung oder eines 
bestimmten Abschnitts von ihr besteht (berücksichtigungspflichtige Grundstücke). Die 
Verteilung des Aufwandes auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis der Nutzflächen, 
die sich für diese Grundstücke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfläche mit dem nach den §§ 6 und 7 maßgeblichen Nutzungsfaktor 
ergeben. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt grundsätzlich der Flächeninhalt des Grundstücks im 

bürgerlich-rechtlichen Sinn. Soweit Flächen berücksichtigungspflichtiger Grundstücke 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfaktors 
nach § 6. Für die übrigen Flächen – einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplangrenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der 
Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB – richtet sich die Ermittlung des 
Nutzungsfaktors nach § 7. 

 
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken,  
 

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes und mit 
der Restfläche innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks; 

 
2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in den Außenbereich hinausreichen, 

die Fläche im Bereich des Bebauungsplanes; 
 
3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB  liegen und bei 

Grundstücken, die über die Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die 
Fläche im Satzungsbereich; 

 
4. für die kein Bebauungsplan und keine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht, 

 
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 

BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 
b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 

im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, die Fläche zwischen der öffentlichen 
Einrichtung und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m zu 
ihr verläuft; bei Grundstücken, die nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzen 
oder lediglich durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit ihr verbunden 
sind, die Fläche zwischen der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 
50 m zu ihr verläuft; 
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5. die über die sich nach Nr. 2 oder Nr. 4 lit. b) ergebenden Grenzen hinaus bebaut 

oder gewerblich genutzt sind, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung bzw. 
im Fall von Nr. 4 lit. b) der der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in dem gleichmäßigen Abstand 
verläuft, der der übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

 
(4) Bei berücksichtungspflichtigen Grundstücken, die  
 

1. nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 
 (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder 
 innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils so genutzt werden, 

 
oder 

 
2. ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen 

 entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise 
 nutzbar sind (landwirtschaftliche Nutzung), 

 
ist die Gesamtfläche des Grundstücks bzw. die Fläche des Grundstücks zugrunde zu 
legen, die von den Regelungen in Abs. 3 nicht erfasst wird.  
 

§ 6 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke pp. 

 
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei berücksichtigungspflichtigen Grundstücken, die 

baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. 
 

Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften 
Vollgeschosse sind. Kirchengebäude werden stets als eingeschossige Gebäude 
behandelt. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bauwerks in ihm kein 
Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je vollendete 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich 
genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein 
Vollschoss gerechnet. 
 

(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25. 

 
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt – jeweils bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten 

Flächen – bei Grundstücken, 
 

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 
Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2), 

 
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der 

Vollgeschosse; 
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der 

baulichen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und 
Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in allen 
anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, 
wobei bei Bruchzahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf 
ganze Zahlen aufgerundet wird; 
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c) für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die 
durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl, wobei bei einer 
Bruchzahl bis 0,49 abgerundet und bei einer Bruchzahl ab 0,5 auf ganze 
Zahlen aufgerundet wird; 

d) auf denen nur Garagen, Stellplätze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet 
werden dürfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene, 

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von einem Vollgeschoss, 

f) für die im Bebauungsplan industrielle Nutzung ohne Bebauung festgesetzt 
ist, die Zahl von zwei Vollgeschossen, 

g) für die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl bestimmt ist, der in 
der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder tatsächlich 
vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a-c); 

 
2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) – g) oder die 

Höhe der baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) 
überschritten wird, die tatsächlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse bzw. die 
sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c); 

 
3. für die kein Bebauungsplan besteht, die aber ganz oder teilweise innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen (§ 5 Abs. 3 Nr. 3 bis  
Nr. 5), wenn sie  
a) bebaut sind, die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
b) unbebaut sind, die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend 
 vorhandenen Vollgeschosse. 

 
(4) Der sich aus Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 ergebende Nutzungsfaktor wird 

vervielfacht mit 
 

1. 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
 oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Wohngebietes (§ 3,  
 § 4 und 4 a BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO), Mischgebietes (§ 6 BauNVO) 
 oder Sondergebietes i. S. von § 10 BauNVO oder ohne ausdrückliche 
 Gebietsfestsetzung innerhalb eines Bebauungsplangebietes überwiegend 
 gewerblich oder überwiegend in einer der gewerblichen Nutzung ähnlichen Weise 
 (z. B. Verwaltungs-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, Praxen für freie Berufe) 
 genutzt wird; 

 
 2. 2,0, wenn das Grundstück innerhalb eines tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 

 oder durch Bebauungsplan ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauNVO), 
 Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
 Sondergebietes i. S. von § 11 BauNVO liegt. 

 
§ 7 

Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 
 
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die 
 

1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan  
nicht baulich oder gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise  
nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauer- 
kleingärten) oder innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteils  
so genutzt werden 0,5 
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2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender 

Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. 
landwirtschaftliche Nutzung), wenn 

 
 a) sie ohne Bebauung sind, bei 

 aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren  
 Wasserflächen 0,0167 

 bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Garten- 
 land 0,0333 

 cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau pp.) 1,0 
 

 b) sie in einer der baulichen oder gewerblichen  
 Nutzung vergleichbaren Weise genutzt werden  
 (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder,  
 Dauerkleingärten, Campingplätze ohne Bebauung) 0,5 

 
 c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hof- 
  stellen oder landwirtschaftliche Nebengebäude  
  (z. B. Feldscheunen) vorhanden sind, für eine Teil- 
  fläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche  
  der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl 
  0,2 ergibt, 1,0 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
 weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die  
 Restfläche gilt lit. a) 

 
 d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung  
  besteht, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der  
  Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grund- 
  flächenzahl 0,2 ergibt,  1,0 

 mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  
 weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss,  
 für die Restfläche gilt lit. b), 

 
 e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche,  
  die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten  
  geteilt durch die Grundflächenzahl 0,2 ergibt, 1,5 

 mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes weitere  
 tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, für die Restfläche gilt  
 lit. a), 

 
 f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung  
  nach § 35 Abs. 6 BauGB liegen, für die von der Satzung  
  erfassten Teilflächen  

 aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbe- 
 betrieben dienen, 1,5 

  mit Zuschlägen von je 0,375 für das zweite und jedes 
 weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 

 bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0 
  mit Zuschlägen von je 0,25 für das zweite und jedes  

 weitere tatsächlich vorhandene Vollgeschoss, 
  für die Restfläche gilt lit. a). 

 
(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet sich nach § 6 Abs. 1. 
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§ 8 
Aufwandsspaltung 

 
Ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge kann der Straßenbaubeitrag selbstständig 
erhoben werden für  

 
1. die Kosten des Grunderwerbs der öffentlichen Einrichtung, 
 
2. die Kosten der Freilegung für die Durchführung der Baumaßnahme, 
 
3. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Fahrbahn, 
 
4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Radwege oder eines 

von ihnen, 
 
5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Gehwege oder eines 

von ihnen, 
 
6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung kombinierter Rad- und 

Gehwege oder eines von ihnen, 
 
7. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Oberflächen- 

entwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
 
8. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Beleuchtungs- 

einrichtungen der öffentlichen Einrichtung, 
 
9. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung der Parkflächen, 
 
10. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung oder Erneuerung des Straßen- 

begleitgrüns. 
 

§ 9 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen einer Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung 

der Teilmaßnahme, frühestens jedoch mit dem Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung von selbstständig nutzbaren Abschnitten entsteht die 

Beitragspflicht mit der Beendigung der Abschnittsmaßnahme, frühestens jedoch mit 
dem Abschnittsbildungsbeschluss. 

 
(4) Die in Abs. 1 – 3 genannten Maßnahmen sind erst dann beendet, wenn die 

technischen Arbeiten entsprechend dem von der Gemeinde aufgestellten 
Bauprogramm fertiggestellt sind und der Aufwand berechenbar ist. 

 
§ 10 

Vorausleistungen 
 

Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen verlangt werden, 
sobald mit der Durchführung der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit 
der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht 
beitragspflichtig ist.  
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§ 11 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 

Eigentümer des Grundstücks ist. Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, 
so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitragspflichtig. 

 
Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner, bei Wohnungs- und 
Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend 
ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 
 

(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, bei Bestehen eines 
Erbbaurechts auf diesem und im Falle von Abs. 1 S. 3 Halbsatz 2 auf dem Wohnungs- 
oder Teileigentum. 

 
§ 12 

Beitragsbescheid 
 
Der Beitrag, der auf den einzelnen Beitragspflichtigen entfällt, wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt. 
 

§ 13 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat 
nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 

§ 14 
Ablösung 

 
(1) In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung 

durch Vertrag vereinbart werden. 
 
(2) Zur Feststellung des Ablösungsbetrages ist der für die Ausbaumaßnahme i. S. von § 1 

entstehende Ausbauaufwand anhand von bereits vorliegenden Unter-
nehmerrechnungen und im Übrigen nach dem Ausschreibungsergebnis sowie den 
Kosten für den Ausbau von Teileinrichtungen bei vergleichbaren öffentlichen 
Einrichtungen zu ermitteln und nach Maßgabe der §§ 4 bis 7 auf die Grundstücke zu 
verteilen, von denen aus die Möglichkeit der Inanspruchnahme der betreffenden 
öffentlichen Einrichtung besteht. 

 
(3) Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 

§ 15 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
vom 29.10.2001 außer Kraft. 
 
Müden (Aller), 26.10.2006 
 
Niebuhr     (L. S.) 
Gemeindedirektor 
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Klarstellungs- und Ergänzungssatzung „Rietzer Weg II“ 
 
Der Rat der Gemeinde Didderse hat in seiner Sitzung am 17.10.2006 die Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung „Rietzer Weg II“ gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die 
dazugehörige Begründung beschlossen. 
Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist der 
nachstehenden Gebietsabgrenzung zu entnehmen.1 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Satzung in Kraft. 
 
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung einschließlich ihrer Begründung kann in der 
Verwaltung der Gemeinde Didderse, An der Schule 6, 38530 Didderse, während der 
Dienststunden montags 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr und freitags 17 Uhr bis 18 Uhr von jedermann 
eingesehen werden. Einen Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der 
Durchwahl 05373/7266 vereinbaren. Jedermann kann über den Inhalt der Satzung auch 
Auskunft verlangen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches in der zurzeit gültigen Fassung 
bezeichneten Vorschriften dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren 
nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der 
zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch die Satzung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Moos 
Bürgermeister     (L. S.) 
 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Didderse für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde 
Didderse in der Sitzung am 17. Oktober 2006 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
 

                                                 
1 abgedruckt auf Seite 600 dieses Amtsblattes 
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§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
a) im Verwaltungshaushalt 
 die Einnahmen 19.500 - 703.200 722.700 
 die Ausgaben 19.500 - 703.200 722.700 
 
b) im Vermögenshaushalt 
 die Einnahmen 17.600 - 139.500 157.100 
 die Ausgaben 17.600 - 139.500 157.100 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Didderse, den 17. Oktober 2006  
 
Moos 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 04.12. bis einschließlich 12.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Didderse, den 15.11.2006 
 
Moos 
Bürgermeister 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde 
Meine in der Sitzung am 31. Oktober 2006 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
a) im Verwaltungshaushalt 
 die Einnahmen 229.100 - 5.421.200 5.650.300 
 die Ausgaben 229.100 - 5.421.200 5.650.300 
 
b) im Vermögenshaushalt 
 die Einnahmen   73.100 - 1.741.200 1.814.300 
 die Ausgaben   73.100 - 1.741.200 1.814.300 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird 
gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Meine, den 31. Oktober 2006 
 
Reinemann 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 04.12. bis einschl. 12.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Meine, den 21.11.2006 
 
Reinemann 
Bürgermeister 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
der Gemeinde Meine 
 
Der Rat der Gemeinde Meine hat in seiner Sitzung am 31.10.2006 die Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung „Mühlenweg“, OT Wedelheine, gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 
Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist der 
nachstehenden Gebietsabgrenzung zu entnehmen.2 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Satzung in Kraft. 
  
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung einschließlich ihrer Begründung kann im 
Gemeindebüro der Gemeinde Meine, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. Einen Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der 
Durchwahl 05304/91110 vereinbaren. Jedermann kann über den Inhalt der Satzung auch 
Auskunft verlangen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches in der zurzeit gültigen Fassung 
bezeichneten Vorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren 
nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 

                                                 
2 abgedruckt auf Seite 601 dieses Amtsblattes 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der 
zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch die Satzung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Frank      (L. S.) 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 
der Gemeinde Meine 
 
Der Rat der Gemeinde Meine hat in seiner Sitzung am 31.10.2006 die Klarstellungs- und 
Ergänzungssatzung „Klintweg-Ost, zugleich 1. Änderung „Klintweg-Ost“, OT Wedelheine, 
gem. § 10 Baugesetzbuch (BauGB) sowie die dazugehörige Begründung beschlossen. 
Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Klarstellungs- und Ergänzungssatzung ist der 
nachstehenden Gebietsabgrenzung zu entnehmen.3 
 
Mit der Bekanntmachung im Amtsblatt tritt die Satzung in Kraft. 
 
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung einschließlich ihrer Begründung kann im 
Gemeindebüro der Gemeinde Meine, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. Einen Terminwunsch außerhalb der Sprechzeiten bitte vorher unter der 
Durchwahl 05304/91110 vereinbaren. Jedermann kann über den Inhalt der Satzung auch 
Auskunft verlangen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, 
Abs. 2 und Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches in der zurzeit gültigen Fassung 
bezeichneten Vorschriften dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb von zwei Jahren 
nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches in der 
zurzeit gültigen Fassung über die Entschädigung von durch die Satzung eintretenden 
Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
 
Frank      (L. S.) 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Groß Oesingen für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Groß Oesingen in seiner Sitzung am 18.10.2006 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
 
                                                 
3 abgedruckt auf Seite 602 dieses Amtsblattes 



ABL Nr. 14/2006 

579 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
    Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen - 48.700 990.800 942.100 
die Ausgaben - 48.700 990.800 942.100 
 
im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen -      100 270.000 269.900 
die Ausgaben -      100 270.000 269.900 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze werden nicht geändert. 
 
Groß Oesingen, den 18.10.2006 
 
Dierks 
Bürgermeister 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 



ABL Nr. 14/2006 

580 

Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 01.12. bis einschließlich 11.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Groß Oesingen, den 15.11.2006 
 
Dierks 
Bürgermeister 
 

HAUPTSATZUNG DER GEMEINDE WAHRENHOLZ 
 
Aufgrund der §§ 6 und 7 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der Gemeinde 
Wahrenholz in seiner Sitzung vom 02.11.2006 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
§ 1 Name (Bezeichnung, Rechtsstellung) 
 
(1) Die Gemeinde führt den Namen "Gemeinde Wahrenholz". 
 
(2) Die Gemeinde gehört der Samtgemeinde Wesendorf an. 
 
§ 2 Wappen, Flagge und Dienstsiegel 
 
(1) Das Wappen der Gemeinde Wahrenholz zeigt in Gold einen blauen schräglinken 
Wellenbalken, begleitet oben von einer liegenden schwarzen Wolfsangel und unten von 
einem nach rechts gewendeten schwarzen Eberkopf. 
 
(2) Die Farben der Gemeinde Wahrenholz sind Blau-Gold. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen der Gemeinde und die Umschrift: 
 

"Gemeinde Wahrenholz, Landkreis Gifhorn". 
 
(4) Eine Verwendung des Gemeindewappens und des Gemeindenamens zu nicht 
behördlichen Zwecken ist nur mit Genehmigung der Gemeinde zulässig. 
 
§ 3 Wertgrenzen für Ratsaufgaben 
 
(1) Über Rechtsgeschäfte nach § 40 Abs. 1 Nr. 11 NGO beschließt der Rat, wenn der 
Vermögenswert 1.000,-- Euro übersteigt. 
 
(2) Über Verträge der Gemeinde mit Ratsmitgliedern, sonstigen Mitgliedern von 
Ausschüssen beschließt der Rat, wenn es sich nicht um Verträge aufgrund einer förmlichen 
Ausschreibung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt, deren Vermögenswert 
1.000,-- Euro nicht übersteigt. 
 
§ 4 Fraktionen und Gruppen im Rat 
 
(1) Fraktionen sind Zusammenschlüsse von mindestens 2 Ratsmitgliedern, die der gleichen 
Partei oder Wählergruppe angehören. 
 
(2) Gruppen sind andersartige Zusammenschlüsse von mindestens zwei Ratsmitgliedern. 
 
(3) Auch Fraktionen können sich zu einer Gruppe zusammenschließen. Die Gruppe hat 
anstelle der beteiligten Fraktionen sämtliche Rechte und Pflichten nach der NGO. 
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(4) Fraktionen und Gruppen haben ihre Bildung, Umbildung und Auflösung sowie ihre 
Mitglieder sofort dem Bürgermeister schriftlich anzuzeigen und dabei ihren Vorsitzenden 
anzugeben. Der Bürgermeister unterrichtet unverzüglich den Rat. 
 
§ 5 Vertreter des Bürgermeisters 
 
Der Bürgermeister wird beim Vorsitz im Rat und Verwaltungsausschuss sowie bei der 
repräsentativen Vertretung der Gemeinde durch den ersten stellvertretenden Bürgermeister, 
bei deren Verhinderung durch den zweiten stellvertretenden Bürgermeister, vertreten. Der 
erste stellvertretende Bürgermeister ist gleichzeitig Verwaltungsvertreter des Bürgermeisters.  
 
§ 6 Einwohnerversammlungen 
 
(1) Der Bürgermeister unterrichtet die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates 
und/oder im samtgemeindlichen Mitteilungsblatt "Das Sprachrohr" über wichtige 
Angelegenheiten der Gemeinde.  
 
(2) Der Bürgermeister unterrichtet die Einwohner in Einwohnerversammlungen für die ganze 
Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes rechtzeitig und umfassend über die 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der 
Gemeinde. Dabei haben die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und Meinungsäußerung und 
Anspruch auf Erörterung. Weitergehende Vorschriften über förmliche Beteiligungs- und 
Anhörungsverfahren bleiben unberührt. 
 
§ 7 Beschwerden an den Rat 
 
(1) Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit 
Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten der Gemeinde an den Rat zu wenden. 
Der Bürgermeister leitet an den Rat gerichtete Eingaben sowohl an diesen als auch die sonst 
zuständige Stelle weiter. Der Rat kann die Erledigung dem Verwaltungsausschuss 
übertragen. Der Bürgermeister unterrichtet den Antragsteller über die Art der Erledigung. 
 
(2) Nicht ausdrücklich an den Rat gerichtete Anregungen oder Beschwerden erledigt die 
zuständige Stelle. Der Bürgermeister entscheidet über die Unterrichtung des Rates. 
 
§ 8 Öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Satzungen und Verordnungen werden im amtlichen Verkündungsblatt "Amtsblatt für den 
Landkreis Gifhorn" bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so 
kann die Bekanntmachung dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Gemeindebüro 
der Gemeinde Wahrenholz während der Sprechzeiten zur Einsicht ausgelegt werden. In der 
Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei 
Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, 
Zeitpunkt und Dauer hingewiesen.  
 
(3) Satzungen und Verordnungen werden neben der in Absatz 1 und 2 vorgeschriebenen 
Form außerdem nachrichtlich durch Aushang an der Gemeindetafel bekannt gemacht. 
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(4) Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang an der Gemeindetafel 
veröffentlicht. Die Dauer des Aushangs beträgt eine Woche, soweit nicht gesetzlich eine 
andere Frist bestimmt ist. 
 
(5) Die Gemeindetafeln befinden sich im 
 
Ortsteil Wahrenholz: Bürgerhaus, An der Sägemühle 1 
 
Ortsteil Betzhorn: Gebäude des Landwirts Heinrich Wegmeyer, 
 Heiliger-Hain-Straße 23 
 
Ortsteil Teichgut: Turnhalle 
 
Ortsteil Weißen Berge: Gebäude des Landwirts Karl Lieb, 
 Birkenstraße 
 
Ortsteil Weißes Moor:  vor dem Grundstück Jeckel,  
 Am Schwarzen Berg 
 
§ 9 Funktionsbezeichnungen in weiblicher Form 
 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen 
oder Veröffentlichungen der Gemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im 
amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden weiblichen oder männlichen 
Sprachform verwendet. 
 
§ 10 Inkrafttreten  
 
Diese Hauptsatzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
Wahrenholz, den 2. Nov. 2006 
 
Evers      (L. S.) 
Bürgermeisterin 
 

I. 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
 

der Gemeinde Wahrenholz für das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) hat der Rat der 
Gemeinde Wahrenholz in seiner Sitzung am 18.10.2006 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
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§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
  erhöht vermindert und damit der  
  um um Gesamtbetrag des  
   Haushaltsplanes 
   einschl. der Nachträge 
   gegenüber nunmehr 
   bisher festgesetzt 
    auf 
 Euro Euro Euro Euro     
 
im Verwaltungshaushalt 
die Einnahmen 325.900 - 1.765.500 2.091.400 
die Ausgaben 325.900 - 1.765.500 2.091.400 
 
im Vermögenshaushalt 
die Einnahmen 174.900 -    352.200    527.100 
die Ausgaben 174.900 -    352.200    527.100 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze werden nicht geändert. 
 
Wahrenholz, den 18.10.2006 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 

II. 
 
Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Nachtragshaushaltsplan liegt gem. § 87 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 
vom 01.12. bis einschließlich 11.12.2006 während der Geschäftszeiten zur Einsichtnahme im 
Gemeindebüro öffentlich aus. 
 
Wahrenholz, den 15.11.2006 
 
Evers 
Bürgermeisterin 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Die Bekanntmachung der Gemeinde Wesendorf, Amtsblatt Nr. 12/2006 vom 31.10.2006 -
 Bebauungsplan „Grieskamp II“ mit ÖBV, 2. Änderung und Bebauungsplan „Grieskamp III“, 
1. Änderung und Ergänzung, wird erneut wegen Unvollständigkeit bekannt gemacht. 
 
Der Rat der Gemeinde Wesendorf hat am 04.10.2006 den Bebauungsplan „Grieskamp II“ mit 
ÖBV, 2. Änderung und Bebauungsplan „Grieskamp III“, 1. Änderung und Ergänzung gemäß 
§ 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung beschlossen. 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB wird der Bebauungsplan bekannt gemacht. 
 
Die Planunterlagen mit Begründung liegen während der Sprechstunden der Verwaltung im 
Rathaus Wesendorf, Alte Heerstraße 20, 29392 Wesendorf, Zi.-Nr. 1.04, zur Einsicht aus.  
 
Die Lage und der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ergeben sich aus 
anliegender Übersichtskarte.4 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 1 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung eine 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften des Baugesetzbuches für die 
Rechtswirksamkeit der Satzung nach diesem Gesetzbuch nur beachtlich ist, wenn 
 
1. entgegen § 2 Abs. 3 die von der Planung berührten Belange, die der Gemeinde bekannt 

waren oder hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten nicht zutreffend 
ermittelt oder bewertet worden sind und wenn der Mangel offensichtlich und auf das 
Ergebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist; 

 
2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Abs. 2, § 4 

Abs. 2, §§ 4 a und 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3, § 22 Abs. 9 Satz 2, § 34 Abs. 6 Satz 1 sowie 
§ 35 Abs. 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der 
Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger öffentlicher Belange 
nicht beteiligt worden sind, die entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren oder 
in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, oder einzelne Angaben dazu, welche 
Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt haben, oder bei 
Anwendung des § 13 Abs. 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von einer Umweltprüfung 
abgesehen wird, unterlassen wurde, oder bei Anwendung des § 4 a Abs. 3 Satz 4 oder 
des § 13 die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach diesen 
Vorschriften verkannt worden sind; 

 

                                                 
4 abgedruckt auf Seite 603 bis Seite 604 dieses Amtsblattes 
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3. die Vorschriften über die Begründung der Satzungen sowie ihrer Entwürfe nach §§ 2 a, 3 
Abs. 2, § 5 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 und Abs. 5, § 9 Abs. 8 und § 22 Abs. 10 verletzt 
worden sind; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung der Satzung oder ihr Entwurf 
unvollständig ist; abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von Vorschriften in 
Bezug auf den Umweltbericht unbeachtlich, wenn die Begründung hierzu nur in 
unwesentlichen Punkten unvollständig ist; 

 
4. ein Beschluss der Gemeinde über die Satzung nicht gefasst, eine Genehmigung nicht 

erteilt oder der mit der Bekanntmachung der Satzung verfolgte Hinweiszweck nicht 
erreicht worden ist. 

 
Soweit in den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 die Begründung in wesentlichen Punkten 
unvollständig ist, hat die Gemeinde auf Verlangen Auskunft zu erteilen, wenn ein 
berechtigtes Interesse dargelegt wird. 
 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 2 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung für die 
Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne auch eine Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes zum Flächennutzungsplan nach § 8 Abs. 2 und 4 
unbeachtlich ist, wenn 
 
1. die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstständigen Bebauungsplanes (§ 8 Abs. 

2 Satz 2) oder an die in § 8 Abs. 4 bezeichneten dringenden Gründe für die Aufstellung 
eines vorzeitigen Bebauungsplanes nicht richtig beurteilt worden sind; 

 
2. § 8 Abs. 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des Bebauungsplanes aus dem 

Flächennutzungsplan verletzt worden ist, ohne dass hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt 
worden ist; 

 
3. der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan entwickelt worden ist, dessen 

Unwirksamkeit wegen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften einschließlich 
des § 6 sich nach Bekanntmachung des Bebauungsplanes herausstellt; 

 
4. im Parallelverfahren gegen § 8 Abs. 3 verstoßen worden ist, ohne dass die geordnete 

städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist. 
 
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass nach § 214 Abs. 3 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung für die 
Abwägung die Sach- und Rechtslage im Zeitpunkt der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan maßgebend ist. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur erheblich, wenn sie 
offensichtlich und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit geltenden Fassung für die 
Abwägung und die Behebung von Fehlern unbeachtlich werden, wenn 
 
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 

Verfahrens- und Formvorschriften, 
 
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes oder 
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- beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
 
nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 
 
Entschädigungsberechtigte können Entschädigung verlangen, wenn auf Grund des 
Inkrafttretens dieses Bebauungsplanes für sie die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile (Vertrauensschaden; Begründung von Geh-, Fahr- und 
Leitungsrechten; Bindung für Bepflanzungen; Änderung oder Aufhebung einer zulässigen 
Nutzung) eingetreten sind. Der Entschädigungsberechtigte kann die Fälligkeit des Anspruchs 
dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt. Der Entschädigungsanspruch erlischt nach § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB, wenn er nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 
Kalenderjahres, in dem die genannten Vermögensnachteile eingetreten sind, geltend 
gemacht wird. 
 
Der Bebauungsplan tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Penshorn 
Gemeindedirektor 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN DER ZWECKVERBÄNDE 
 
Zweite Nachtragshaushaltssatzung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig für 
das Haushaltsjahr 2006 
 
Aufgrund des § 8 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes Großraum 
Braunschweig vom 27.11.1991 i. V. m. § 87 der Nds. Gemeindeordnung in der Fassung vom 
22.08.1996 hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig in 
ihrer Sitzung am 05.10.2006 folgende Zweite Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2006 beschlossen: 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 erhöht 

um 
vermindert 

um 
und damit der Gesamtbetrag 

des Haushaltsplans 
 

   gegenüber 
bisher 

nunmehr 
festgesetzt auf 

  - in EUR -   
a) im Verwaltungs- 
    haushalt 
   die Einnahmen 
   die Ausgaben 

 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

 
 
 79 850 500 
 79 850 500 

 
 
 79 850 500 
 79 850 500 
 

b) im Vermögenshaus-
    halt 
   die Einnahmen 
   die Ausgaben 

 
 
 1 721 200 
 1 721 200 

 
 

- 
- 

 
 
 9 804 900 
 9 804 900 

 
 
 11 526 100 
 11 526 100 

 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird gegenüber 
dem bisherigen Höchstbetrag nicht geändert. 
 

§ 5 
 

Die Verbandsumlage gemäß § 9 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes 
Großraum Braunschweig wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert. 
 
Wolfsburg, 05.10.2006 
 
Vorsitzender der    (L. S.)   Verbandsdirektor 
Verbandsversammlung 
 
gez. Tanke        gez. Dr. Kleemeyer 
 
Bekanntmachung der Zweiten Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende Zweite Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2006 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die gem. § 9 des Gesetzes über die Bildung des Zweckverbandes „Großraum 
Braunschweig“ vom 27.11.1991 in Verbindung mit § 15 (6) NFAG erforderliche 
Genehmigung der Verbandsumlage ist durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport am 
08.11.2006 unter dem Aktenzeichen 33.47. 10302-111 erteilt worden. 
 
Der Zweite Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 des Zweckverbandes 
Großraum Braunschweig liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 04. bis 12.12.2006 
werktags in der Zeit von 09.00 bis 13.00 Uhr im Dienstgebäude des Zweckverbandes 
Großraum Braunschweig in Braunschweig, Frankfurter Straße 2, 1. Obergeschoss, Zi. 1.08, 
zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Braunschweig, im November 2006     Dr. Kleemeyer 
         Verbandsdirektor 
 
D. SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN 
 

Satzung 
des 

Abwasserverbandes Wolfsburg 
 

§ 1 
Name, Sitz, Verbandsgebiet 

 
(1) Der Verband führt den Namen ″Abwasserverband Wolfsburg″. Er hat seinen Sitz in 

Wolfsburg. 
 
(2) Er ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Gesetzes über Wasser- und 

Bodenverbände vom 12.02.1991 (Wasserverbandgesetz - WVG - BGBl. I, S. 405). 
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(3) Das Verbandsgebiet ergibt sich aus der als Anlage zur Satzung beigefügten Karte.5 
 

§ 2 
Mitglieder 

 
(1) Mitglieder des Verbandes sind die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe - Kommunale 

Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Wolfsburg“ (WEB) und die jeweiligen 
Eigentümer der im Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grundstücke (dingliche 
Verbandsmitglieder). 

 
(2) Die Mitglieder sind in ein Verzeichnis einzutragen, das vom Verband aufgestellt und 

auf dem Laufenden gehalten wird. 
 

§ 3 
Aufgabe 

 
Der Verband hat zur Aufgabe: 
 
(1) Gereinigtes  Abwasser auf den Verbandsflächen zu verwerten. 
 
(2) Kultur- und landbautechnische Folgeeinrichtungen durchzuführen. 
 
(3) Die geschaffenen Anlagen zu unterhalten. 
 
(4) Beantragung, Sicherung und Verwaltung von Rechten zur Entnahme von Grundwasser 

zwecks  Beregnung von Verbandsflächen. 
 
(5) Verwertung von Klärschlamm und Gärsubstrat durch Aufbringen auf landwirtschaftliche 

Flächen. 
 
(6) Förderung/Weiterentwicklung und Überwachung der vorstehenden Aufgaben. 
 
(7) Übernahme von Aufgaben, die dem Verbandszweck dienen. 
 
(8) Vorhalten der zur Verwertung des anfallenden Abwassers notwendigen 

landwirtschaftlichen Verregnungsflächen. 
 
(9) Vorhalten von Flächen zur Versickerung zum Zwecke der Grundwasseranreicherung. 
 
(10) Vorhalten der notwendigen Verregnungssysteme einschließlich des 

Verregnungspumpwerkes. 
 

§ 4 
Unternehmen, Plan 

 
(1) Zur Durchführung seiner Aufgaben hat der Verband die Anlagen für die 

Abwasserverwertung - insbesondere das Beregnungsnetz, Pumpwerke, die Druck- und 
Nebenleitungen, Entwässerungsgräben, Dränungen, Berieselungs- und 
Beregnungsanlagen sowie Windschutzanlagen - herzustellen, zu erhalten und gemäß 
einem auf die landwirtschaftlichen Erfordernisse abgestellten 
Verteilungsplan/Verwertungskonzept  zu betreiben (Verbandsunternehmen). 

 

                                                 
5 abgedruckt auf Seite 605 dieses Amtsblattes 
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 Er bedient sich grundsätzlich zur operativen und administrativen Durchführung dieser 
Aufgaben seines Mitgliedes WEB. Die WEB kann sich ihrerseits Dritter bedienen. 

 
(2) Das Unternehmen ergibt sich aus dem Plan des Wasserwirtschaftsverbandes 

Braunschweig vom 1. November 1939 mit den vom Generalbauinspektor für die 
Reichshauptstadt in der Genehmigung vom 6. Juni 1940 gemachten Einschränkungen 
und aus dem Entwurf des Dipl.-Ing. Ernst Blattmann, Wolfsburg, vom 20.11.1961 sowie 
etwaigen Ergänzungen. 

 
(3) Je eine Ausfertigung des Planes wird bei der Aufsichtsbehörde und beim Verband 

aufbewahrt. 
 
(4) Das durchgeführte Unternehmen ergibt sich aus dem Verzeichnis der Anlagen und 

Gewässer nebst Ausführungskarten, die wie der Plan aufbewahrt werden. 
 

§ 5 
Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen 

 
(1) Der Verband bzw. der Beauftragte ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den 

zum Verband gehörenden Grundstücken der dinglichen Mitglieder durchzuführen. Er 
darf die Grundstücke der Mitglieder betreten, die für das Unternehmen nötigen Stoffe 
(Steine, Erde, Rasen usw.) von diesen Grundstücken nehmen, soweit sie land- oder 
forstwirtschaftlich genutzt werden oder Gewässer sind, wenn nicht 
ordnungsbehördliche Vorschriften entgegenstehen. 

 
 Der Grundeigentümer der Fläche ist vorab zu unterrichten. 
 
(2) Der Verband darf Grundstücke, die öffentlichen Zwecken dienen, nur mit Zustimmung 

der zuständigen Verwaltungsbehörde benutzen, soweit sie nicht durch 
Rechtsvorschriften zugelassen ist. Die Zustimmung darf nur versagt werden, soweit 
eine Beeinträchtigung der öffentlichen Zwecke nicht durch entsprechende Maßnahmen 
ausgeglichen werden kann. 

 
§ 6 

Verpflichtung der  W E B  als Abwasserlieferer 
 
(1) Die WEB als Abwasserlieferer ist verpflichtet, das in ihren Kanalisationsanlagen 

gesammelte Abwasser nach Reinigung in Kläranlagen zur landwirtschaftlichen 
Verwertung zur Verfügung zu stellen. Übergabepunkt ist der Einlauf in das Ver-
regnungspumpwerk.  

 
(2) Die Verwendung von Abwasser, das den Verbandszweck beeinträchtigen würde, ist 

ausgeschlossen. Die WEB ist verpflichtet, dem Verband zur Verregnung nur solches 
Abwasser zur Verfügung zu stellen, welches für die Verregnung aufgrund der 
Wasserrechtlichen Erlaubnis geeignet ist und entsprechend dem „Wolfsburger Modell 
des Wasserrecycling“ verwertet werden kann. 

 
(3) Die Verpflichtung zur Lieferung von Abwasser entfällt bei höherer Gewalt und 

unabwendbaren Betriebsstörungen. 
 



ABL Nr. 14/2006 

590 

§ 7 
Verpflichtung der landwirtschaftlichen Mitglieder 

 
(1) Diejenigen Mitglieder des Verbandes, die als jeweilige Eigentümer von Grundstücken 

beteiligt sind (landwirtschaftliche Mitglieder)  - § 2 Abs. 1 - sind verpflichtet, das 
Abwasser nach näheren Bestimmungen der Abwasserordnung oder des Anbauplanes 
abzunehmen und ihre Grundstücke entsprechend den darin gegebenen Bestimmungen 
zu bewirtschaften. 

 
(2) Weicht ein landwirtschaftliches Mitglied von der Abwasserordnung oder dem 

Anbauplan ab, so hat es keinen Anspruch auf Änderung der geplanten 
Abwasserverteilung. Für einen ihm hieraus entstehenden Schaden besteht kein 
Anspruch auf Ersatz gegenüber dem Verband. 

 
(3) Die Verpflichtung zur Abnahme von Abwasser entfällt bei höherer Gewalt und 

unabwendbaren Betriebsstörungen. 
 

§ 8 
Beschränkung des Grundeigentums und besondere Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Zu den erdverbauten Verbandsanlagen ist ein Sicherheitsabstand von 1 Meter Breite 

zu gewährleisten. 
 
(2) Sämtliche Rohrdurchlässe zu Grundstücken - auch die vom Verband angelegten - sind 

von den sie benutzenden Grundstückseigentümer mit einer mindestens 50 cm starken 
Überdeckung zu erhalten. Hierzu gehört ebenfalls die Unterhaltung der beidseitigen 
Stirnwände. 

 
§ 9 

Verbandsschau 
 
(1) Die Anlagen des Verbandes sind mindestens einmal im Jahr zu schauen. Schauführer 

ist der Verbandsvorsteher oder der von ihm bestimmte Schaubeauftragte. 
 
(2) Der Vorstand macht Zeit und Ort der Schau rechtzeitig nach § 34 bekannt und lädt die 

Schaubeauftragten, die Aufsichtsbehörde, die landwirtschaftliche Fachbehörde und 
sonstige Beteiligte zur Teilnahme ein. 

 Die Mitglieder des Verbandes sind berechtigt, an der Schau teilzunehmen. 
 
(3) Das Ergebnis der Schau ist in einem Protokoll festzuhalten. Der Vorstand lässt die 

Mängel abstellen. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde ist nach Abstellung der Mängel unter Vorlage des 

Schauberichtes zu unterrichten. 
 

§ 10 
Organe 

 
Der Verband hat einen Verbandsausschuss und einen Vorstand. 
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§ 11 
Aufgaben des Verbandsausschusses 

 
Der Verbandsausschuss hat folgende Aufgaben: 
 

1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreter. 
 
2. Beschlussfassung über Änderung der Satzung des Unternehmens, des Planes oder 

der Aufgaben sowie über die Grundsätze der Geschäftspolitik. 
 
3. Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des Verbandes. 
 
4. Wahl der Schaubeauftragten. 
 
5. Festsetzung des Wirtschafts- und des Vermögensplanes sowie deren Nachträge. 
 
6. Einspruch gegen eine Zwangsfestsetzung des Wirtschafts- und Vermögensplanes. 
 
7. Entlastung des Vorstandes. 
 
8. Festsetzung von Aufwandsentschädigungen und Fahrtkostenerstattungen für 

Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Verbandsausschusses. 
 
9. Beschlussfassung  über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem 

Verband. 
 
10. Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten. 

 
§ 12 

Zusammensetzung und Wahl des Verbandsausschusses 
 
(1) Der Verbandsausschuss hat elf Mitglieder, die ehrenamtlich tätig sind.  
 

Ein Mitglied und dessen Stellvertreter werden von der WEB benannt. Die 
Verbandsmitglieder wählen die übrigen Ausschussmitglieder. 

 
 Ausschussmitglieder können nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein. 
 
(2) Der Verbandsvorsteher lädt die wahlberechtigten Verbandsmitglieder durch 

Bekanntmachung gemäß § 34 mit mindestens zweiwöchiger Frist zur Ausschusswahl. 
 
Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der Erschienenen 
beschlussfähig. 

 
(3) Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat, hat das Recht, 

selbst oder durch einen Vertreter mitzustimmen. Der Verbandsvorsteher kann vom 
Vertreter eine schriftliche Vollmacht fordern. 

  
(4) Das Stimmenverhältnis ist dem Beitragsverhältnis gleich. 

Niemand hat mehr als zwei Fünftel aller Stimmen. 
 

(5) Um das Grundeigentum streitende Personen sind stimmberechtigt. Sie und die 
gemeinschaftlichen Grundeigentümer können nur einheitlich stimmen; die an der Wahl 
Teilnehmenden haben die Stimmen aller. 
 

(6) Der Vorsteher leitet die Wahl. 
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(7) Gewählt wird, wenn kein Mitglied widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, sonst durch 

Stimmzettel.  
Auf Verlangen eines Mitglieds ist geheim zu wählen. 

 
(8) Gewählt wird, wer von den abgegebenen Stimmen die Mehrheit erhält. Erhält im ersten 

Wahlgang niemand die Mehrheit, wird erneut gewählt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los. 

 
§ 13 

Amtszeit 
 
(1) Der Ausschuss wird für die Amtszeit von 5 Jahren, beginnend vom 1. Januar des auf 

eine Kommunalwahl in Niedersachsen folgenden Jahres gewählt. 
 
(2) Wenn ein Ausschussmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, so ist für den 

Rest der Amtszeit ein Nachfolger gemäß § 12 zu wählen. 
 
 Die Abberufung des von der WEB benannten Ausschussmitgliedes und dessen 

Stellvertreter durch die WEB ist jederzeit möglich. 
 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zum Eintritt der neuen Mitglieder im Amt. 
 

§ 14 
Sitzungen des Verbandsausschusses 

 
(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Ausschussmitglieder mit mindestens einwöchiger Frist 

zu den Sitzungen und teilt die Tagesordnung mit. In dringlichen Fällen bedarf es keiner 
Frist; in der Ladung ist darauf hinzuweisen. Der Vorsteher unterrichtet ferner die 
Vorstandsmitglieder und lädt die Aufsichtsbehörde, die landwirtschaftliche 
Fachbehörde und sonstige Beteiligte ein. 

 
(2) Im Jahre ist mindestens eine Sitzung zu halten. Der Verbandsvorsteher hat eine 

Sitzung einzuberufen, wenn die Hälfte der Ausschussmitglieder es verlangt. 
 
(3) Der Vorsteher leitet die Sitzungen des Verbandsausschusses. Er hat kein Stimmrecht. 

Die Mitglieder des Vorstandes sind befugt, das Wort zu nehmen. 
 

§ 15 
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung im Verbandsausschuss 

 
(1) Der Verbandsausschuss bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen seiner 

anwesenden Mitglieder. Das Mitglied der WEB hat  zehn  Stimmen. Die übrigen 
Mitglieder des Ausschusses haben je eine Stimme.  

 
 Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
 
(2) Der Verbandsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel der 

Mitglieder anwesend und zwei Drittel sämtlicher Stimmen vertreten sowie alle 
rechtzeitig geladen sind. Ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen ist er 
beschlussfähig, wenn bei der Ladung mitgeteilt worden ist, dass ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der Erschienenen beschlossen wird. 

 
 Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist er beschlussfähig, wenn alle 

Ausschussmitglieder zustimmen. 
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§ 16 

Zusammensetzung und Wahl des Vorstandes 
 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden, dessen Stellvertreter und vier  

weiteren Mitgliedern. 
 

Die WEB schlägt drei Vorstandsmitglieder sowie drei Stellvertreter zur Wahl vor. 
 
Drei Vorstandsmitglieder sowie deren Stellvertreter sind landwirtschaftliche Mitglieder. 

 
(2) Der Verbandsausschuss wählt den Vorstandsvorsitzenden und die übrigen 

Vorstandsmitglieder. 

 
 Der Vorstandsvorsitzende ist Verbandsvorsteher und soll ein landwirtschaftliches 

Mitglied sein. 
 

§ 17 
entfällt 

 
§ 18 

Amtszeit 
 
(1) Der Vorstand wird für die Amtszeit von 5 Jahren, jeweils beginnend vom 1. Januar des 

auf eine Kommunalwahl in Niedersachsen folgenden Jahres gewählt. 
 
(2) Wenn ein Vorstandsmitglied oder ein stellvertretendes Mitglied vor dem Ablauf der 

Amtszeit ausscheidet, so ist für den Rest der Amtszeit ein Nachfolger gemäß § 16 zu 
wählen. 

 
 Die Abberufung von der WEB vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder und deren 

Stellvertreter durch die WEB ist jederzeit möglich. 
 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zum Eintritt der neuen Mitglieder im Amt.  

 
§ 19 

Geschäfte des Verbandsvorstehers und des Vorstandes 
 
(1) Der Verbandsvorsteher führt den Vorsitz im Vorstand. 
 Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte im Rahmen des Beschlusses des 

Verbandsausschusses über die Grundsätze der Geschäftspolitik. 
 
(2) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. 
 Als Ausweis dient ihm eine Bescheinigung der Aufsichtsbehörde. 
 
(3) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche 

Sorgfalt anzuwenden. Sie sind dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, dass 
die Bestimmungen der Satzung eingehalten und die Beschlüsse des 
Verbandsausschusses ausgeführt werden. 

 
(4) Der Vorstand unterrichtet in angemessenen Zeitabständen die Verbands-mitglieder 

über die Angelegenheiten des Verbandes in geeigneter Weise und hört sie an. 
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§ 20 
Aufgaben und Beschlussfassung des Vorstandes 

 
(1) Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht durch Gesetz, durch Satzung 

oder Geschäftsordnung der Verbandsausschuss oder die Geschäftsführung  berufen 
sind. 

 
 Er beschließt insbesondere über 
 
 -   die Aufstellung des Wirtschafts- und Vermögensplanes und seiner Nachträge 
 -   nichtplanmäßige Ausgaben 
 -   die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten 
 -   die Aufstellung der Jahresrechnung 
 -   die Entscheidung im Rechtsbehelfsverfahren 
 -   die Einstellung und Entlassung von Dienstkräften 

-   Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern 
 
(2) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden 

Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 
Vorsitzenden den Ausschlag. 

 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend 
und alle rechtzeitig geladen sind. 

 
(3) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse sind gültig, wenn kein Vorstandsmitglied 

widerspricht. 
 

§ 21 
Sitzungen des Vorstandes 

 
(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Vorstandsmitglieder mit mindestens einwöchiger Frist 

schriftlich zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen 
bedarf es keiner Frist; in der Ladung ist darauf hinzuweisen. Die Sitzungen des 
Vorstandes sind nicht öffentlich. 

 
(2) Wer am Erscheinen verhindert ist, teilt dies unverzüglich seinem Stellvertreter mit. Der 

Verbandsvorsteher ist zu benachrichtigen. 
 
(3) Im Jahr ist mindestens eine Sitzung zu halten. 
 
(4) Der Verbandsvorsteher kann zu wichtigen Sitzungen des Vorstandes Vertreter der 

Fachbehörden sowie weitere aus seiner Sicht notwendige Fachleute anderer 
Fachgebiete einladen. 

 
§ 22 

Geschäftsführung 
 

(1) Die WEB übernimmt im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Beistandschaft die 
Geschäftsführung. Näheres regelt eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung. 
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§ 23 
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld 

 
(1) Die Vorstands- und Ausschussmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
 
(2) Die Vorstands- und Ausschussmitglieder erhalten bei Wahrnehmung ihres Amtes als 

Ersatz für ihre notwendigen Auslagen ein Sitzungsgeld. 
 
(3) Der ehrenamtlich tätige Verbandsvorsteher erhält eine jährliche Aufwandsent-

schädigung und eine Fahrtkostenpauschale. 
 
(4) Die Höhe der Aufwandsentschädigung, des Sitzungsgeldes und die 

Fahrtkostenpauschale werden vom Verbandsausschuss  festgesetzt. 
 

§ 24 
Wirtschaftsplan / Vermögensplan 

 
(1) Für den Haushalt gelten die landesrechtlichen Vorschriften. 
 
(2) Der Vorstand stellt für jedes Wirtschaftsjahr den Plan und nach Bedarf Nachträge dazu 

auf. Der Verbandsausschuss setzt den Wirtschafts- und Vermögensplan vor Beginn 
des Wirtschaftsjahres und die Nachträge während des Wirtschaftsjahres fest. Dabei ist 
eine Abstimmung mit dem Wirtschaftsplan der WEB vorzunehmen. 

 
(3) Der Plan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Verbandes im kommenden 

Rechnungsjahr. Er ist die Grundlage für die Wirtschaftsführung des Verbandes. 
 
(4) Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
(5) Eine Durchschrift des Wirtschafts- und Vermögensplanes sowie des 

Jahresabschlusses ist der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 
 

§ 25 
Nichtplanmäßige Ausgaben 

 
(1) Der Vorstand bewirkt Ausgaben, die im Wirtschafts- und Vermögensplan nicht oder 

noch nicht festgesetzt sind, wenn der Verband dazu verpflichtet ist und ein Aufschub 
erhebliche Nachteile bringen würde. Entsprechendes gilt für Anordnungen, durch die 
Verbindlichkeiten des Verbandes entstehen können, ohne dass ausreichende Mittel im 
Wirtschafts- und Vermögensplan vorgesehen sind. 

 
(2) Der Vorstand unternimmt unverzüglich die Aufstellung eines Nachtragsplanes und 

dessen Festsetzung durch den Verbandsausschuss. 
 

§ 26 
Rechnungslegung und Prüfung 

 
(1) Der Vorstand stellt im ersten Viertel des neuen Rechnungsjahres die Rechnung über 

alle Einnahmen und Ausgaben des vergangenen Wirtschaftsjahres gemäß dem 
Wirtschafts- und Vermögensplan auf. 

 
(2) Der Verbandsvorsteher legt die Jahresrechnung mit allen Unterlagen der von der 

obersten Aufsichtsbehörde bestimmten Prüfstelle zur Prüfung vor. 
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§ 27 
Entlastung des Vorstandes 

 
Der Verbandsvorsteher legt die Haushaltsrechnung und den Prüfbericht der Prüfstelle dem 
Verbandsausschuss vor. Der Verbandsausschuss beschließt über die Entlastung des 
Vorstandes. 
 

§ 28 
Beiträge 

 
(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner 

Aufgaben und Verbindlichkeiten und zu einer ordentlichen Haushaltsführung 
erforderlich sind. 

 
(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen (Geldbeiträge) und Sachleistungen 

(Sachbeiträge). 
 
(3) Die Hebung von Mindestbeiträgen ist zulässig. 
 

§ 29 
Ermittlung und Festsetzung des Beitragsverhältnisses 

 
(1) Die landwirtschaftlichen Mitglieder leisten zum Verbandsunternehmen Beiträge nach 

Maßgabe des Vorteils bis zu der je Hektar ermittelten Belastungsgrenze. Die 
Belastungsgrenze wird festgesetzt durch Beschluss des Verbandsausschusses 
aufgrund einzuholender Gutachten der Landwirtschaftskammer Hannover. 

 Die Gutachten können überprüft werden, wenn sich die Voraussetzungen für eine 
wirtschaftliche Verwertung der Abwässer oder die dem Gutachten zugrunde liegenden 
Indices - Einkaufspreis für landwirtschaftliche Betriebsmittel und Erzeugerpreis für 
landwirtschaftliche Produkte - wesentlich geändert haben. 

 
(2) Die Kosten für die Maßnahmen zur Bodenverbesserung und für die Unterhaltung der 

hierzu geschaffenen Anlagen sind von den Eigentümern der beteiligten Grundstücke 
entsprechend den für sie aufgewendeten Kosten zu tragen. 

  
(3) Die WEB zahlt als Beitrag alle Aufwendungen für die Verwertung des von ihr 

übergebenen Abwassers, soweit diese nicht durch andere Einnahmen gedeckt sind. 
 
 Dies gilt in gleicher Weise für Investitionen außerhalb des Gemeindegebietes, soweit 

diese für die Abwasserbeseitigung der Stadt Wolfsburg erforderlich sind.  
 
(4) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für die Veranlagung 

erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und rechtzeitig zu machen und den Verband 
bei örtlich notwendigen Feststellungen zu unterstützen. Insbesondere sind sie 
verpflichtet, dem Verband Veränderungen in den Veranlagungsgrundlagen 
unverzüglich mitzuteilen. Der Verband hält das Beitragsbuch auf dem Laufenden. 

 
(5) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach pflichtgemäßem 

Ermessen durch den Vorstand geschätzt, wenn 
 
 1. das Mitglied die Bestimmung des Absatzes 2 verletzt hat, 
 

2. es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, den Beitrag des 
Mitgliedes zu ermitteln. 
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§ 30 
Hebung der Verbandsbeiträge 

 
(1) Der Verband erhebt von seinen Mitgliedern Verbandsbeiträge auf der Grundlage des 

für sie geltenden Beitragsmaßstabes durch Beitragsbescheid. 
 
(2) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszuschlag in Höhe von 

1 v. H. des rückständigen Beitrages für jeden angefangenen Monat zu zahlen. 
 
(3) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden 

Beitragsunterlagen zu gewähren. 
 
(4) Soweit es für die Durchführung des Verbandsunternehmens erforderlich ist, erhebt der 

Verband von den Verbandsmitgliedern Vorausleistungen. 
 

§ 31 
Sachbeiträge 

 
(1) Der Vorsteher kann auf Beschluss des Vorstandes die Verbandsmitglieder zu Hand- 

und Spanndiensten für das Verbandsunternehmen heranziehen. 
 
(2) Jedes Mitglied ist dem Verband zum Wegräumen des bei den Unterhaltungsarbeiten 

auf sein Grundstück gebrachten Aushubes aus den Gräben verpflichtet. 
 
(3) Wenn über den Inhalt der Sachbeitragslast Streit entsteht, setzt der Vorsteher den 

Inhalt fest. 
 

§ 32 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
(1) entfällt 
 

§ 33 
Anordnungsbefugnis 

 
(1) Die Verbandsmitglieder haben die auf Gesetz oder Satzung beruhenden Anordnungen 

des Vorstandes zu befolgen. 
 
(2) Der Vollzug der Anordnungen des Vorstandes richtet sich nach den Vorschriften des 

vorläufigen Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Niedersachsen vom 
3. Dezember 1976 i. V. m. § 70 des Niedersächsischen Verwaltungsvoll-
streckungsgesetzes (NVwVG vom 2. Juni 1982). 

 
§ 34 

Bekanntmachungen 
 
(1) Die im Verbande vorkommenden Bekanntmachungen sind unter der Angabe der 

Bezeichnung des Verbandes (§ 1) vom Vorsteher zu unterschreiben. Bekannt gemacht 
wird ortsüblicherweise in den Gemeinden, in deren Bezirk zum Verbande gehörende 
Grundstücke (§ 2) liegen. 

 Der Stadt Wolfsburg sind diese Bekanntmachungen zuzusenden. 
 
(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Bekanntmachung des Ortes, 

an dem Einblick in die Urkunde getan werden kann. 
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(3) Satzungsänderungen sind in dem Amtsblatt des Landkreises Gifhorn bekannt zu 
machen. 

 
§ 35 

Aufsicht 
 
(1) Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des Landkreises Gifhorn. 
 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich auch durch Beauftragte über die Angelegenheiten des 

Verbandes unterrichten. Sie kann mündliche und schriftliche Berichte verlangen, Akten 
und andere Unterlagen anfordern sowie an Ort und Stelle Prüfungen und 
Berichtigungen vornehmen. 

 
(3) a) Über den Inhalt von Sitzungen des Vorstandes, des Verbandsausschusses sowie 

der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Aus ihr muss 
ersichtlich sein, wann und wo die Sitzungen stattgefunden haben und wer an ihr 
teilgenommen hat, welche Themen behandelt und welche Beschlüsse gefasst 
worden sind. 

 
b) Die Abstimmungsergebnisse sind festzuhalten. 

 
c) Die Niederschrift ist vom Verbandsvorsteher und vom Protokollführer zu 

unterzeichnen. Eine Abschrift der Niederschrift ist der Aufsichtsbehörde 
vorzulegen. 

 
(4) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen der 

Verbandsorgane einzuladen. Deren Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. 
 

§ 36 
Änderung der Satzung 

 
Die Änderung der Satzung bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Sie ist von 
ihr öffentlich bekanntzumachen und tritt mit der Bekanntmachung in Kraft, wenn nicht ein 
anderer Zeitpunkt festgelegt ist. 
 

§ 37 
Zustimmung zu Geschäften 

 
(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde 

 
1. zu unentgeltlichen Veräußerungen von Vermögensgegenständen, 
 
2. zur Aufnahme von Darlehen, die über 500.000 EURO hinausgehen, 
 
3. zur Übernahme von Bürgschaften zu Verpflichtungen aus Gewährverträgen und zur 

Bestellung von Sicherheiten, 
 
4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied einschließlich der Vereinbarung 

von Vergütung, soweit sie über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen. 
 
(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, die einem in Absatz 1 

genannten Geschäfte wirtschaftlich gleichkommen. 
 
(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten genügt eine allgemeine Zustimmung mit 

Begrenzung auf einen Höchstbetrag von 50.000 EURO. 
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(4) Die Aufsichtsbehörde kann für bestimmte Geschäfte Ausnahmen von den Absätzen 1 
bis 3 allgemein zulassen. 

 
(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang 

der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde versagt wird. In begründeten Einzelfällen kann 
die Aufsichtsbehörde die Frist durch Zwischenbescheid um einen Monat verlängern. 

 
§ 38 

Verschwiegenheitspflicht 
 
(1) Die in den Verbandsgremien tätigen Personen haben während und auch nach 

Beendigung ihrer Tätigkeit über alle ihnen bei der Durchführung ihrer Aufgaben 
bekannt werdenden Tatsachen und Rechtsangelegenheiten Verschwiegenheit zu 
wahren. 

 
(2) Im Übrigen gelten die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). 
 

§ 39 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Verbandes vom 07. 06. 2005 in der zurzeit geltenden 

Fassung außer Kraft. 
 
ABWASSERVERBAND WOLFSBURG 
Der Verbandsvorsteher 
 
Walter Gruß 
 
Die vorstehende Satzung des Abwasserverbandes Wolfsburg wird genehmigt. 
 
Gifhorn, 20.10.2006 
 
LANDKREIS GIFHORN 
 
Marion Lau 
Landrätin 
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